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Das Bundesverkehrsministerium 
hat seit den vereitelten Anschlägen 
mit Luftfrachtbomben Ende Okto-

ber die Kontrollpraxis verschärft. Seit 
Mitte November hat das Luftfahrt-Bun-
desamt (LBA) rund 70 Bekannte Versen-
der und Reglementierte Beauftragte kon-
trolliert. Ein Kontrollschwerpunkt waren 
Zugangstests an Betriebsstätten – hier 
wurden besonders Mängel festgestellt. 
Unter anderem wurde drei Unternehmen 
aus Nordrhein-Westfalen der Status des 
Bekannten Versenders entzogen. „Mit un-
angemeldeten Besuchen wollen wir 
Schwachstellen aufspüren und umgehend 
beseitigen. Unternehmen, die unseren Si-
cherheitsauflagen nicht genügen, wird die 
Lizenz entzogen“, erklärt Bundesver-
kehrsminister Peter Ramsauer das strikte 
Vorgehen. Das Luftfahrt-Bundesamt wer-
de Bekannte Versender und Reglemen-
tierte Beauftragte auch weiterhin scharf 
kontrollieren. Alle Unternehmen in der 
Lieferkette müssten jederzeit mit unange-
meldeten Kontrollen rechnen. 

Kontrolle in unsicherer Zeit
Bekannter Versender Im Namen der sicheren Lieferkette setzen die 
Behörden Bekannte Versender mit Kontrollen unter Druck. Die Verunsicherung in 
der Branche, welche Sicherheitsanforderungen einzuhalten sind, ist groß.

Zwei entdeckte Paketbomben lösten 
europaweit eine Verschärfung der 
Überwachung von Luftfracht aus. 

Der für Transportfragen zuständige Mit-
arbeiter beim Verband Deutscher Ma-
schinen- und Anlagenbau (VDMA) Ingo 
Elste begrüßt die verstärkten Kontrollen 
vor Ort, um das allgemeine Sicherheitsle-
vel hochzuhalten. Wenn drei Unterneh-
men „durch das Raster fallen“, sei das gar 
kein schlechter Schnitt bei 65.000 Be-
kannten Versendern. Sein Eindruck von 
der letzten Sitzung des neu ins Leben ge-

rufenen Luftsicherheits-Arbeitskreises 
des Bundesinnen- und Bundesverkehrs-
ministeriums: „Die Politik geht das The-
ma jetzt ernsthaft an, ohne dabei in Akti-
onismus zu verfallen. Ich erwarte keine 
Schnellschüsse.“

Gesucht: 100-prozentige Kontrolle
Die europäischen Luftsicherheitsvor-
schriften verlangen eine hundertprozen-
tige Frachtkontrolle. Alle Frachtsen-
dungen sind vor dem Verladen in ein 
Flugzeug zu überprüfen. Laut Bundesver-
kehrsministerium tragen die Luftfahrtun-
ternehmen die Letztverantwortung, da sie 
nur kontrollierte Fracht entgegennehmen 
dürfen. Eine Kontrolle am Flughafen sei 
nur dann nicht nötig, wenn die sichere 
Lieferkette gewährleistet sei. Reglemen-
tierte Beauftragte und Bekannte Versen-
der spielen dabei zentrale Rollen. 
Annette Wiedemann, Leiterin Dekra In-
dustrie und Aviation, ist überzeugt, dass 
das Konzept der sicheren Lieferkette sinn-
voll ist. Allerdings müsse sichergestellt 

millionen von  
senDunGen
Im Jahr 2009 wurden von und nach Deutsch-
land 500 - 600 Millionen Packstücke (Fracht 
+ Express) per Luftfracht transportiert.
Der Anteil der klassischen Luftfracht ohne 
Express beträgt 187 Millionen Packstücke in-
klusive Transitfracht.

expressfracht
Tagtäglich transportieren Expressdienstleis-
ter wie UPS, DHL oder Fedex 4,5 bis fünf Mil-
lionen Sendungen.

sicherheitskontrollen
Der Anteil der Fracht, die tatsächlich einer 
physischen Sicherheitskontrolle unterzogen 
wird (zum Beispiel durch Röntgen) liegt nach 
Schätzungen und abhängig von der jewei-
ligen Airline zwischen fünf und 20 Prozent.

Quelle: Aviainform

Immer im Blick: Gefahrguttafel des Paket-
dienstes United Parcel service (UPs). 
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sein, dass das System behördlich über-
wacht wird, um das Niveau hochzuhalten. 
Nachbesserungsbedarf sieht sie bei der 
Behandlung von Transitfracht, die derzeit 
nicht extra kontrolliert werden müsse, 
wenn sie im Sicherheitsbereich eines 
deutschen Flughafens auf ein anderes 
Flugzeug umgeladen wird. Die Ur-
sprungsflughäfen seien in der Pflicht und 
es sei auf Drittstaaten mit minderwertigen 
Sicherheitsstandards unbedingt einzuwir-
ken. Auch Rechtsanwalt Wolf Müller-
Ros tin sieht die größten Sicherheitslücken 
in den Sendungen, die aus unsicheren Län-
dern kommen. Insbesondere Bekannte 
Versender sind nun verunsichert. Bislang 
standen sie kaum im Fokus der Behörden. 
Bis Ende April dieses Jahres genügte die 
Abgabe einer Sicherheitserklärung gegen-
über einem Reglementierten Beauftrag-
ten, um den Status Bekannter Versender 
zu erlangen. Darin musste das Unterneh-
men unter anderem bestätigen, dass 
Sendungen vor unbefugten Zugriffen ge-
schützt und in sicheren Betriebsräumen 
vorbereitet werden und das Personal ge-
schult wird. Seit dem 29. April 2010 kön-
nen Bekannte Versender nur noch be-
hördlich zugelassen werden. Spätestens 
bis 25. März 2013 müssen alle Bekannten 
Versender vom LBA zugelassen sein, da-
mit ihre Fracht ohne weitere Kontrollen 
sicher verladen werden kann. Bis dahin 
gilt eine Übergangsfrist für die Unterneh-
men, die bereits vor dem 29. April 2010 in 
Geschäftsbeziehungen mit einem Regle-

interview

Die verantwortung wird verlagert

seit Kurzem kontrolliert das luftfahrt-Bundesamt ver-
schärft das einhalten der sicherheitsanforderungen bei 
Bekannten versendern und reglementierten Beauftrag-
ten. was raten sie Bekannten versendern, um keine Pro-

bleme bei Kontrollen zu bekommen? 
Müller-Rostin: Bekannte Versender sollten das tun, was sie zugesagt haben. Sie ha-
ben eine Erklärung abgegeben, dass sie sich in einer bestimmten Weise verhalten 
und müssen dies auch einhalten. Wenn man sich zum Beispiel verpflichtet, Personal 
zu schulen, diese Schulung aber unterlässt, dann hat man „verloren“.

was halten sie vom Konzept der sicheren lieferkette?
Ich wüsste nicht, welches Konzept besser sein sollte. Es ist zwar beschwerlich für alle 
Beteiligten, aber die einzige Möglichkeit, den Warenfluss aufrechtzuerhalten, da 
man nicht jede einzelne Sendung vor Abflug untersuchen kann.

verlagert die sichere lieferkette nicht nur die verantwortung vom einen auf den 
anderen?
Ja, natürlich wird die Verantwortung verlagert von dem, der transportiert, auf denje-
nigen, der die Sendung verpackt oder zusammenstellt. Nur er weiß allerdings auch, 
was Inhalt der Sendung ist. Es ist insofern in Ordnung, die Verantwortung auf den 
Bekannten Versender respektive den Reglementierten Beauftragten zu verlagern. 

wer haftet, wenn es zum Beispiel aufgrund einer in einer sendung versteckten 
Bombe zu verspäteter warenauslieferung oder einer explosion kommt?
Wenn etwas passiert, haftet das Luftfahrtunternehmen dem Geschädigten gegen-
über. Es kann aber bei demjenigen Regress nehmen, der den Schaden verursacht 
hat. Zunächst wird sich das Luftfahrtunternehmen an den Reglementierten Beauf-
tragten wenden, der häufig Vertragspartner des Luftfahrtunternehmens ist. Der Re-
glementierte Beauftragte wiederum wird sich beim Bekannten Versender das Geld 
wiederholen. Letztlich fällt es also auf den zurück, der eine unwahre Erklärung abge-
geben oder nicht kontrolliert hat, was in seiner Sendung eingepackt ist. Hätte das 
Luftfahrtunternehmen oder der Reglementierte Beauftragte erkennen können, dass 
eine Bombe in der Sendung war, wird man zwar den Bekannten Versender nicht aus 
der Haftung entlassen können, aber möglicherweise ein Mitverschulden beim Luft-
fahrtunternehmen oder Reglementierten Beauftragten feststellen und die Regress-
forderung dementsprechend kürzen.

wo sehen sie die größten sicherheitslücken in der luftfracht?
In den Sendungen, die aus unsicheren Ländern kommen. Das kann jedes Land sein, 
in dem eine Sendung nicht im Rahmen einer sicheren Lieferkette angeliefert wird. 
Was wir in Europa oder Amerika betreiben, ist gut und auch richtig, aber wie die Er-
fahrung gezeigt hat, nützt es im Grunde nur bedingt. Denn auch Terroristen wissen, 
dass es sichere Lieferketten (noch) nicht weltweit gibt.

wie könnte man dieses Problem lösen?
Optimal wäre es natürlich, man würde alle Staaten verpflichten, eine sichere Liefer-
kette aufzubauen. Aber ich habe allergrößte Zweifel, ob man eine solche Verpflich-
tung weltweit durchsetzen könnte. Dann bleibt die Möglichkeit, die Fracht, die in 
Ländern ohne sichere Lieferkette angeliefert wird, vor Einladen ins Flugzeug zu 
durchleuchten. Aber wer die Verhältnisse auf Flughäfen in weniger entwickelten 
Ländern kennt, der weiß, dass das völlig utopisch ist. Eine weitere Möglichkeit ist es, 
Sendungen aus solchen Ländern nicht in Passagierflugzeugen, sondern nur in 
Frachtflugzeugen zu befördern.   kap

Der rechtsanwalt und Berater in luftfahrtangelegenheiten  
wolf müller-rostin zum Konzept der sicheren lieferkette. 
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mentierten Beauftragten standen und 
aufgrund einer abgegebenen Sicherheits-
erklärung von diesem als Bekannter Ver-
sender anerkannt wurden.

Konkretes wissen fehlt
„Die Verunsicherung bei den Bekannten 
Versendern ist sehr groß“, bestätigt Ulrich 
Dünnes, geschäftsführender Gesellschaf-
ter STI Security Training International 
GmbH. Die als Bekannter Versender an-
erkannten Unternehmen hätten zwar mit 
Abgabe der Sicherheitserklärung bestä-
tigt, die notwendigen Sicherungsmaß-
nahmen sowie Personalschulungen 
durchzuführen, für die meisten sei dies 
aber ein rein formaler Akt gewesen. Nur 
eine Minderheit der Bekannten Versender 
habe tatsächlich in Sicherungsmaß-
nahmen und Schulung investiert. Den 
Unternehmen fehle häufig das konkrete 
Wissen darüber, wie ein Sicherheitssys-
tem in einem Betrieb etabliert werden 
kann. „Die Anweisungen in den EU-Ver-
ordnungen sind bewusst allgemein gehal-
ten, da sie in allen 27 Mitgliedsstaaten der 
EU gelten, aber unterschiedliche Rah-
menbedingungen haben“, erklärt Dünnes. 
Offizielle Checklisten oder Best-Practice-
Beispiele gebe es nicht. 

Mit der behördlichen Zulassung – der-
zeit liegen dem LBA rund 3000 Anträge 
vor – wird zumindest diese Unsicherheit 
beseitigt. Denn um sie zu erlangen, müs-
sen die Unternehmen unter anderem ein 
Bekannter-Versender-Sicherheitspro-
gramm erstellen. Ob es nötig ist, sich  
zertifizieren zu lassen, hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab. Dies sei bei-
spielsweise unternehmensintern in einer 
Kosten-Nutzen-Analyse zu klären, so 
das LBA. Dabei seien unter anderem das 
Luftfrachtvolumen mit den damit ein-
hergehenden Kosten für Kontrollen (un-

ter anderem Röntgen) und die Aufwände 
für das Erstellen eines Bekannte-Versen-
der-Sicherheitsprogramms, der Schulung 
oder der Zulassungsgebühren gegenüber-
zustellen. Die Kosten für die Zertifizie-
rung seien noch nicht bekannt, da die ent-
sprechende Gebührenverordnung noch 
ausstehe ebenso wie die Novellierung der 
Luftsicherheits-Schulungsverordnung, so 
Ulrich Dünnes.Bei den Bekannten  

Versendern herrscht große 
Verunsicherung.

sicherheit in Der luftfracht
Laut den EU-Verordnungen (EG) Nr. 300/2008 und (EG) Nr. 185/2010 müssen alle Fracht- 
und Postsendungen vor der Verladung in ein Flugzeug einer 100-prozentigen Frachtkon-
trolle unterzogen werden. Grundsätzlich tragen die Airlines die letzte Verantwortung, da 
sie gemäß 6.1.1. Satz 2 des Anhangs der Luftsicherheitsverordnung EG Nr. 300/2008 nur 
kontrollierte und als sicher eingestufte Fracht entgegennehmen dürfen. Fracht, die als 
nicht sicher gilt, muss vom carrier einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden. Al-
lerdings entfällt die Verpflichtung zu einer Sicherheitskontrolle, wenn davon auszugehen 
ist, dass die Sendung aus einer „sicheren Lieferkette“ stammt.

Das Konzept der „sicheren lieferkette“
Eine zentrale Rolle bei der Gewährleistung der „sicheren Lieferkette“ spielt der Reglemen-
tierte Beauftragte (RegB). Reglementierte Beauftragte sind vom Luftfahrtbundesamt 
(LBA) zertifizierte Unternehmen, Agenturen oder Speditionen, die in geschäftlicher Bezie-
hung mit einer Airline stehen und entweder selbst Sicherheitskontrollen durchführen 
oder Fracht im Rahmen der sicheren Lieferkette von einem Bekannten Versender über-
nehmen.
Der Bekannte Versender ist derjenige, der die Luftfracht in den Sendungslauf gibt – in der
Regel Hersteller von Wirtschaftsgütern, die exportiert werden. Er muss bestimmte Sicher-
heitsvorschriften erfüllen. So ist Luftfracht vor unbefugtem Eingriff zu schützen und Mit-
arbeiter sind zu schulen. Seit Ende April 2010 muss auch der Bekannte Versender behörd-
lich zugelassen werden. Allerdings gilt eine dreijährige Übergangsfrist.
Die Mehrheit der Bekannten Versender konnte sich daher mittels einer „Sicherheitserklä-
rung“ in den Übergangszeitraum retten. Versender, die bis zum Stichtag 29. April 2010 
von ihrem Reglementierten Beauftragten (in der Regel die Spedition) per Sicherheitser-
klärung als Bekannter Versender anerkannt waren, haben für die Zertifizierung durch das 
LBA noch bis 2013 Zeit. Bis April 2010 war die Anerkennung des Bekannten Versenders 
per Sicherheitserklärung übliche Praxis. Die Anerkennung erfolgte per Standardformular, 
mit der der Versender dem Reglementierten Beauftragten bestätigt, im Unternehmen 
alle Sicherheitsauflagen zur Einhaltung der sicheren Lieferkette zu erfüllen.
Diese Praxis stand in der Kritik, weil der Re-
glementierte Beauftragte gegenüber sei-
nem Kunden keine Möglichkeit hat, die Si-
cherheitsstandards in dessen Unterneh-
men zu beurteilen.

expressbereich
Expresssendungen, die von DHL, UPS oder 
Fedex transportiert werden, stammen häu-
fig von Privatversendern. Das Konzept der 
sicheren Lieferkette lässt sich daher nicht 
übertragen. Es gelten spezielle Sicherheits-
vorschriften für den Expressbereich.  diwi eigene sicherheitsvorschriften für express.

In der entwicklung: eine europäische sicher-
heitsinitiative für den Luftfrachtbereich.
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